
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
von Romer Heimkino - Dipl.-Inform. (FH) Uwe Romer 

 
 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Romer Heimkino 
Dipl.-Inform. (FH) Uwe Romer, Großer Katzenrain 21, 78166 Donaueschingen 
gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von den Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkenne ich nur an, wenn ich 
ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimme. 

(2) Bestehen für einzelne Aufträge abweichende oder zusätzliche Bedingungen, so 
gehen diese den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, soweit in den 
Zusatzbedingungen nicht ausdrücklich die vollständige oder teilweise Geltung 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmt wird. 

(3) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 
Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Ich kann 
dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware 
zusenden. 
 
 
§ 3 Überlassene Unterlagen 
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen 
Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Artikel-Listen, Zeichnungen etc., behalte ich mir 
das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, ich erteile dem Besteller meine 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit ich das Angebot des Bestellers nicht 
innerhalb der Frist von § 2 annehme, sind diese Unterlagen mir unverzüglich 
zurückzusenden. 
 
 
§ 4 Preise und Zahlung 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten meine Preise ab 

Werk zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. 
(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto 

zu erfolgen.  
 Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung 

zulässig. 
(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis per Vorkasse bzw. per 

Nachnahme oder direkt bei persönlicher Anlieferung zu zahlen.  Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

(4) Übersteigt die vereinbarte Lieferzeit den Zeitraum von vier Monaten ab 
Vertragsabschluss oder verzögert sich die Lieferung über vier Monate ab 
Vertragsabschluss aus Gründen, die allein der Besteller zu vertreten hat oder 
die allein in seinen Risikobereich fallen, bin ich berechtigt, den am Tag der 
Lieferung gültigen Preis zu berechnen. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5 % 
des auf der Vorseite bezifferten Kaufpreises, ist der Besteller berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht entfällt, wenn der Besteller es 
nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen, beginnend mit dem Datum der 
Mitteilung des neuen Preises, ausübt. 

 
 
§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechung nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
 
§ 6 Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von mir angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 

technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so bin ich berechtigt, den mir insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehrauf-wendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vor-stehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(3) Ich hafte im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen 
einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. 

(4) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines 
Lieferverzuges bleiben unberührt. 

 
 
§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versendet, so geht mit der 
Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr 
des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den 
Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom 
Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
 
 
 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

(1) Ich behalte mir das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen 
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Ich bin berechtigt, 
die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn 
übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und 
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf 
eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht 
übergegangen ist, hat mich der Besteller unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, mir die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Besteller für den mir entstandenen Ausfall. 

 (3) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller 
erfolgt stets Namens und im Auftrag für mich. In diesem Fall setzt sich das 
Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten 
Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, mir nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet wird, erwerbe ich das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes meiner Kaufsache zu den anderen 
bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall 
der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache 
des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 
Besteller mir anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für mich verwahrt. Zur Sicherung meiner 
Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen 
an mich ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; ich nehmen diese Abtretung schon 
jetzt an. 

(4) Ich verpflichte mich, die mir zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 20 % übersteigt. 

 
 
§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge 
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser die empfangene 

Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche Mängel, 
Beschaffenheit und deren Eigenschaften untersucht hat. Offensichtliche Mängel 
sind vom Käufer innerhalb von 4 Wochen ab Lieferung der 
Vertragsgegenstandes schriftlich mir gegenüber zu rügen. 

(2) Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Ich bin jedoch berechtigt, die Art der 
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für 
den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller 
ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen 
Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder habe ich 
die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom 
Vertrag erklären. 

(3) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des 
Mangels kann der Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist oder ich die Nacherfüllung verweigert habe. Das Recht des 
Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon 
unberührt. 

 (4) Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab dem Kaufdatum. Diese 
Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 
Darüber hinaus werden zusätzliche Garantieleistungen von Herstellern 
(beispielsweise 3 Jahre Garantie auf Visaton-Lautsprecher) an den Käufer 
weiter gegeben. 
 
 

§ 10 Rücksendungen und Porto 

(1) Bei unfreien Paketen verrechnet uns die Post enorme Porto-Aufschläge. 
Senden Sie daher bitte alle Pakete frei an uns.  

(2) Unseren Endkunden erstatten wir im Fall einer berechtigten Reklamation gerne 
die Portokosten (bitte die Höhe mitteilen).  

(3) Gewerbliche Kunden (Händler, Industrie) tragen ihre Portokosten selbst. 
 
 

§ 11 Sonstiges 

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden 
wurden nicht getroffen. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden 
oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung 
eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke 
ausfüllt. 

 
 


